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Umsetzung des Rampenprogramms – Mobile Rampen für die Gastronomie und 
Einzelhandel in Bremen und Bremerhaven 
 
Anfrage der Abgeordneten Tim Sültenfuß, Sofia Leonidakis, Nelson Janßen 
und Fraktion Die Linke 
 
 
Wir fragen den Senat:  
 
1. Welcher Betrag von den 30 000 Euro, die auf Antrag der Koalitionsfraktionen in 
den Landeshaushalt 2024 eingestellt wurden, damit das Netzwerk Inklusives Bremer-
haven und die LAG Selbsthilfe Behinderter Menschen Bremen e. V. (LAGS) mobile 
Rampen kaufen und kostenlos an Gastronomie, Einzelhandelsgeschäfte und kultu-
relle Einrichtungen in Bremen und Bremerhaven verteilen können, wurde bis jetzt 
ausgeschöpft? 
 
2. Wie viele Anträge auf mobile Rampen wurden bis jetzt durch Betreiber:innen von 
Gastronomie, Einzelhandel und kulturelle Einrichtungen gestellt und wie viele mobile 
Rampen konnten bereits angeschafft und verteilt werden? 
 
3. Wie bewertet der Senat das Programm „Mobile Rampen für die Gastronomie be-
zuschussen“, auch im Hinblick auf eine etwaige Fortsetzung im Haushalt 2026? 
 
 
Zu Frage 1:  
Die bereitgestellten Mittel in Höhe von 30.000 € wurden noch im Jahr 2024 den Zu-
wendungsempfänger*innen in Bremen und Bremerhaven zur Verfügung gestellt. Für 
die Umsetzung in Bremerhaven wurden 5.000 € an das Netzwerk Inklusives Bremer-
haven ausgezahlt und bereits vollständig ausgeschöpft. Für die Umsetzung in Bre-
men wurden 25.000 € an die LAG Selbsthilfe Behinderter Menschen Bremen e. V. 
ausgezahlt, das Projekt befindet sich in der Umsetzung und die Mittel sind noch nicht 
vollständig ausgeschöpft.  
 
Zu Frage 2:  
In Bremerhaven ist die Umsetzung des Projektes bereits abgeschlossen. Hier konn-
ten insgesamt 15 mobile Rampen sowie ergänzend 19 Serviceklingeln angeschafft 
und verteilt werden. Die Klingeln ermöglichen es mobilitätseingeschränkten Perso-
nen, sich bemerkbar zu machen und Unterstützung anzufordern, während die Ram-
pen den Zugang zu Geschäften und Einrichtungen erleichtern. 
In Bremen ist die Umsetzung des Projektes noch nicht abgeschlossen. Zum aktuellen 
Stand wurden 30 mobile Rampen angeschafft und verteilt. Es liegen in etwa weitere 
30 Anträge vor. Darüber hinaus können noch bis zu 50 zusätzliche mobile Rampen 
im Rahmen des Projektes beschafft werden, sodass weitere Anträge gestellt und be-
dient werden können.   
 
Zu Frage 3:  
Das Programm „Mobile Rampen für die Gastronomie und Einzelhandel in Bremen 
und Bremerhaven“ konnte dazu beitragen, Barrieren für mobilitätseingeschränkte 
Personen beim Zugang zu Gastronomie, Einzelhandelsbetrieben und weiteren Ein-
richtungen abzubauen. Außerdem hat das Projekt für die beteiligten Betriebe einen 
niederschwelligen ersten Schritt hin zu mehr Barrierefreiheit geboten. Die bestehen-
den Möglichkeiten für nächste Schritte werden auf der Website www.barrierefrei.bre-
men.de im Bereich „So wird Ihre Einrichtung barrierefrei“ dargestellt. 

http://www.barrierefrei.bremen.de/
http://www.barrierefrei.bremen.de/


Eine Fortsetzung des Programms im Haushalt 2026 ist nach aktuellem Stand nicht 
geplant. Eine Projektevaluation soll nach Abschluss des laufenden Projektes in Bre-
men erfolgen. 


